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Städtebaurecht; Verwaltungspro-
zessrecht; Baunachbarklage; Rechts-
kraftbindung; Wiederholungsverbot; sub-
jektive Voraussetzungen; Beteiligter; 
Rechtsnachfolger; Nutzungsberechtigter; 
Bauherr.
VwGO § 121 Nr. 1 VwGO
BauO NRW §§ 56, 57 Abs. 5 Satz 3, §§ 69, 
75 Abs. 2
Ein Bauantragsteller, der an einem Verwal
tungsrechtsstreit, den der Nachbar mit einem 
anderen Bauantragsteller geführt hat, nicht 
selbst beteiligt war und auch nicht Rechts
nachfolger eines Beteiligten ist, muss sich 
nicht entgegenhalten lassen, dass in dem Vor
prozess eine Baugenehmigung oder ein Bau
vorbescheid für ein sachlich identisches Vor
haben rechtskräftig aufgehoben worden ist. 
BVerwG, vom 28. Januar 2010 – 4 C 6.08 –

Aus den Gründen:
I. Der Kläger wendet sich gegen einen Bauvor
bescheid, der dem beigeladenen Grundeigentü
mer (unter anderem) für die nachträgliche 
Legalisierung eines grenzständig errichteten 
Lagerhallenanbaus erteilt wurde. In einem wei
teren Verfahren (BVerwG 4 C 7.08) begehrt er 
vom Beklagten die Anordnung des Rückbaus 
des Lagerhallenanbaus, soweit dies für die Ein
haltung der Abstandsflächen erforderlich ist. 
Zuvor hatte der Kläger eine Baugenehmigung, 
die Familienangehörige des Beigeladenen für 
den Neubau dieses Lagerhallenanbaus bean
tragt hatten, erfolgreich angefochten; das im 
Vorprozess ergangene Urteil des Verwaltungs
gerichts ist rechtskräftig. 
Der Beigeladene war seit 1996 Miteigentümer 
und ist seit 2006 Alleineigentümer des Bau
grundstücks, das seit mehreren Jahrzehnten 
als Betriebsgrundstück eines Metall verarbei
tenden Betriebes genutzt wird. Der Kläger ist 
Eigentümer eines nördlich an das Betriebs
grundstück angrenzenden Wohnanwesens. 
Beide Grundstücke liegen im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans, der den fraglichen 
Bereich als Gewerbegebiet ausweist. Im Jahre 
1984 genehmigte der Beklagte die Erweite
rung der auf dem Betriebsgrundstück vorhan
denen Werkhalle um einen grenzständigen 
Lagerhallenanbau, nachdem der Vater des 
Klägers – der seinerzeitige Eigentümer des 
Nachbargrundstücks – eine Abstandsflächen
baulast übernommen hatte. Im Jahre 2001 
beantragten Familienangehörige des Beigela
denen, die – soweit ersichtlich – das Betriebs
grundstück samt aufstehender Hallen seiner
zeit gepachtet hatten, die Erteilung einer 
Baugenehmigung für den Neubau einer Werk
halle unter gleichzeitigem Abbruch der vor
handenen Werkhalle. Nach den Bauvorlagen 

sollte die Grenzwand der angebauten Lager
halle erhalten bleiben und deren Dach unter 
Beibehaltung der bisherigen Dimensionen 
erneuert werden. Das genehmigte Vorhaben 
wurde noch im Jahre 2002 fertig gestellt. Das 
Verwaltungsgericht hat die Genehmigungen 
aufgehoben. Es war der Auffassung, dass der 
grenzständig errichtete Lagerhallenneubau 
die erforderliche Abstandsfläche zum Nach
bargrundstück des Klägers nicht einhalte. Die 
Nichteinhaltung sei durch die im Jahre 1984 
übernommene Baulast nicht gedeckt, weil 
davon auszugehen sei, dass diese damals nur 
vorhabenbezogen bewilligt worden sei. Mit 
der Verwerfung der Berufung des Beklagten 
wegen verfristeter Berufungsbegründung ist 
das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig 
geworden. Im Jahre 2006 beantragte der Bei
geladene die Erteilung eines Bauvorbeschei
des (unter anderem) für die nachträgliche 
Legalisierung des bereits errichteten grenz
ständigen Lagerhallenanbaus. Der Beklagte 
erteilte den streitgegenständlichen Bauvorbe
scheid. Die Werkhalle dürfe ohne Grenzab
stand gebaut werden, weil entsprechende 
Baulasten vorlägen.  Das Verwaltungsgericht 
hat auch den Bauvorbescheid aufgehoben. 
Zwar stehe der Erteilung des Vorbescheides 
nicht die Rechtskraft des Urteils im Vorpro
zess entgegen, weil es den Beigeladenen, der 
weder am Vorprozess beteiligt gewesen noch 
Rechtsnachfolger eines damals Beteiligten 
sei, nicht binde. Der angefochtene Vorbe
scheid verstoße aber, soweit er sich auf den 
Lagerhallenanbau beziehe, gegen nachbar
schützende Abstandsflächenvorschriften. Die 
Kammer bleibe insoweit bei ihrer im Vorpro
zess vertretenen Rechtsauffassung. Gleichzei
tig hat das Verwaltungsgericht den Beklagten 
verpflichtet, dem Beigeladenen durch Bau
ordnungsverfügung aufzugeben, den Hallen
anbau so weit zurückzubauen, dass gegen
über dem Grundstück des Klägers die Ab
standsflächen eingehalten werden. Auf die 
Berufung des Beklagten und des Beigeladenen 
hat das OVG die Klagen unter Abänderung 
des erstinstanzlichen Urteils abgewiesen. Die 
– im vorliegenden Verfahren (BVerwG 4 C 
6.08) streitgegenständliche – Anfechtungskla
ge sei unbegründet. Dem Beigeladenen sei es 
nicht verwehrt gewesen, durch eine eigene 
Bauvoranfrage die planungsrechtliche und 
abstandsflächenrechtliche Zulässigkeit des 
Lagerhallenanbaus feststellen zu lassen. Er 
müsse das im Vorprozess ergangene rechts
kräftige Urteil des Verwaltungsgerichts nicht 
gegen sich gelten lassen. Der Beigeladene des 
vorliegenden Verfahrens sei weder selbst 
Beteiligter des vorausgegangenen Verfahrens 
gewesen noch Rechtsnachfolger eines dort 

Beigeladenen. Der Umstand, dass nach einer 
verbreiteten Auffassung die vom klagenden 
Nachbarn erfolgreich geltend gemachte 
Rechtsverletzung und die darauf antwortende 
gerichtliche Rechtswidrigkeitsfeststellung an 
der materiellen Rechtskraft des Urteils teil
nähmen, vermöge eine andere Sicht nicht zu 
begründen. Insoweit könne der Frage, ob der 
im vorhergehenden Verfahren unterlegene 
Beklagte den dort obsiegenden Kläger erneut 
in eine Prozesssituation habe bringen dürfen, 
in der im Kern wieder dieselben Sach und 
Rechtsfragen, insbesondere die abstands
rechtliche Zulässigkeit des Lagerhallenan
baus, zu beantworten seien, im vorliegenden 
Verfahren keine entscheidende Bedeutung 
zukommen. Dies verdeutliche die Kontroll
überlegung, dass dem Eigentümer des Vorha
bengrundstücks, wenn der Beklagte die Ertei
lung des beantragten Vorbescheides unter 
Hinweis auf eine Rechtskraftbindung des im 
Vorprozess ergangenen Urteils abgelehnt hät
te, in einem auf die Erteilung des Vorbeschei
des gerichteten Klageverfahren die Rechts
kraft dieses Urteils ebenfalls nicht entgegen
gehalten werden könnte. Die Feststellungen 
des Beklagten zur planungs und abstands
( flächen)rechtlichen Zulässigkeit des Anbaus 
seien auch in der Sache nicht zu beanstan
den. Die auf dem Grundstück des Klägers 
liegende Baulast habe ihren Regelungszweck 
auch durch spätere Entwicklungen nicht ver
loren und sei durch die im Jahre 1984 erteilte 
Genehmigung des Lagerhallenanbaus nicht 
„verbraucht“ worden. Die Abweisung der im 
weiteren Verfahren (BVerwG 4 C 7.08) streit
gegenständlichen Verpflichtungsklage hat das 
OVG damit begründet, dass die vom Kläger 
begehrte Anordnung des teilweisen Rück
baus des Lagerhallenanbaus nunmehr er
messensfehlerhaft wäre, weil sich die Geneh
migungsfähigkeit des streitgegenständlichen 
Vorhabens mit Blick auf den Vorbescheid 
abzeichne.
II. Die Revision des Klägers, über die der Se
nat im Einverständnis mit den Beteiligten 
ohne die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung entscheidet (§ 101 Abs. 2 i.V.m. 
§ 141 Satz 1 und § 125 Abs. 1 Satz 1 VwGO), 
ist unbegründet. Die mit der Revision allein 
angegriffene Annahme des OVGs, dass der 
Beigeladene das im Vorprozess ergangene 
rechtskräftige Urteil nicht gegen sich gelten 
lassen muss und der Beklagte deshalb nicht 
gehindert war, ihm den beantragten Bauvor
bescheid zu erteilen, verstößt nicht gegen 
Bundesrecht.
Nach § 121 Nr. 1 VwGO binden rechtskräftige 
Urteile die Beteiligten und ihre Rechtsnach
folger, soweit über den Streitgegenstand ent
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schieden worden ist. Nur soweit der personel
le und sachliche Umfang der Rechtskraft 
reicht, folgt aus ihr ein Wiederholungsverbot 
dergestalt, dass die im Vorprozess unterlege
ne Behörde bei unveränderter Sach und 
Rechtslage nicht einen neuen Verwaltungsakt 
aus den vom Gericht missbilligten Gründen 
erlassen darf (vgl. Urt. v. 08.12.1992 – BVerwG 
1 C 12.92 – BVerwGE 91, 256). Das gilt auch 
im Fall einer Baunachbarklage. Ein Bauan
tragsteller, der weder am Vorprozess selbst 
beteiligt war noch Rechtsnachfolger eines 
Beteiligten ist, hat bei Vorliegen der Genehm
igungsvoraussetzungen einen Anspruch auf 
Erteilung einer Baugenehmigung oder eines 
Bauvorbescheides. Er muss sich nicht entge
genhalten lassen, dass in einem Verwaltungs
rechtsstreit, den der Nachbar mit einem 
anderen Bauantragsteller geführt hat, eine 
Baugenehmigung oder einen Bauvorbescheid 
für ein sachlich identisches Bauvorhaben auf
gehoben wurde.
Zu Unrecht beruft sich der Kläger für seine 
gegenteilige Auffassung auf den Beschl. d. 
Senats v. 09.02.2000 – BVerwG 4 B 11.00 – 
(Buchholz 310 § 121 VwGO Nr. 78). Der 
Beschluss rechtfertigt nicht die Schlüsse, die 
der Kläger aus ihm zieht. Mit der Formulie
rung, „die materielle Rechtskraft (hindere) die 
Behörde, dieselbe Baugenehmigung bei unver
änderter Sach und Rechtslage erneut zu 
erteilen“, hat der Senat das Wiederholungsver
bot nicht vom personellen Bezug der Rechts
kraft gelöst und auch gegenüber am Vorpro
zess nicht beteiligten Bauantragstellern in 
Ansatz gebracht. Der seinerzeit entschiedene 
Fall warf hinsichtlich des Wiederholungsver
bots – wie der Senat selbst angemerkt hat – 
„keine klärungsbedürftigen Fragen“ auf. Weil 
die Beteiligten im Erst und Folgeprozess 
identisch waren, gab der Fall namentlich kei
nen Anlass, sich mit den subjektiven Voraus
setzungen des Wiederholungsverbots ausein
anderzusetzen. Der Senat hat sich deshalb 
darauf beschränkt, hinsichtlich der Vorausset
zungen des Wiederholungsverbots auf das 
Urt. v. 08.12.1992 – BVerwG 1 C 12.92 – (a.a.O.) 
zu verweisen und sich die darin verwendete 
Formulierung, die Rechtskraftwirkung (ein
schließlich des daraus abzuleitenden Wieder
holungsverbots) erfasse nachfolgende Verwal
tungsakte „in dem in § 121 VwGO umschrie
benen Rahmen“, mithin nur nach Maßgabe 
des subjektiven und objektiven Anwendungs
bereichs des § 121 VwGO, zu eigen zu 
machen.
Nach Auffassung des OVGs wird der Beigelade
ne nicht von der Rechtskraftwirkung des 
Urteils im Vorprozess erfasst, weil er weder 
Beteiligter des Vorprozesses noch Rechtsnach

folger eines am Vorprozess Beteiligten gewesen 
sei. Das hält der rechtlichen Prüfung stand.
Beteiligter des Vorprozesses war der Beigela
dene des vorliegenden Verfahrens nach den 
bindenden Feststellungen des OVGs (§ 137 
Abs. 2 VwGO) nicht. Rechtsfehler bei der Aus
legung und Anwendung des Begriffs des 
Beteiligten (§ 63 VwGO) sind weder geltend 
gemacht noch sonst ersichtlich. 
Auch der Befund des OVGs, dass der Beigelade
ne nicht Rechtsnachfolger des im Vorprozess 
beigeladenen Bauantragstellers sei, gibt keinen 
Anlass zur Kritik. Rechtsnachfolger ist, wer 
kraft Rechtsgeschäfts, staatlichen Hoheitsakts 
oder Gesetzes als Gesamt oder Einzelrechts
nachfolger in das Recht des Vorgängers eintritt 
(Rennert, in: Eyermann, VwGO, 12. Aufl. 2006, 
§ 121 Rn. 43; Kilian, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 
2. Aufl. 2006, § 121 Rn. 108). Wesensmerkmal 
der Rechtsnachfolge ist mithin ein Wechsel in 
der Person desjenigen, der legitimiert ist, das 
streitbefangene Recht auszuüben. Ob eine 
Rechtsposition nachfolgefähig ist, bestimmt 
sich nach dem materiellen Recht (Kuntze, in: 
Bader/FunkeKaiser/Kuntze/von Albedyll, 
VwGO, 4. Aufl. 2007, § 121 Rn. 10).
Das OVG hat eine Rechtsnachfolge verneint, 
weil der Beigeladene des Vorprozesses nicht 
vor dem Beigeladenen des vorliegenden Verfah
rens Eigentümer des Vorhabengrundstücks 
gewesen sei. Der beigeladene Grundeigentümer 
hat vom damaligen Beigeladenen auch keine 
andere Rechtsstellung übernommen, die es 
dem Beklagten verböte, einen eigenen Bauan
trag des Eigentümers positiv zu bescheiden. 
Ein Wiederholungsverbot ergibt sich insbe
sondere nicht daraus, dass der Beigeladene 
des Vorprozesses im Zeitpunkt seiner Bauan
tragstellung – soweit ersichtlich – Pächter 
des Betriebsgrundstücks war und ein hier
durch schuldrechtlich begründetes Nutzungs
recht nach Beendigung des Pachtverhältnis
ses an den Grundeigentümer zurückgefallen 
sein könnte. Die privatrechtliche Übertragung 
von Nutzungsrechten bewirkt noch keinen 
Wechsel in der Person desjenigen, der Träger 
der sich aus der Baugenehmigung ergebenden 
Rechtsposition ist. 

Bauplanungsrecht;
BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2
Zur Unterscheidung einer landwirtschaftli
chen Nutzung von einer Zulässigkeit als Gar
tenbaubetrieb.

BVerwG, Beschluss vom 25. Juni 2009 – 
4 B 42.09 –

Bauplanungsrecht; Abwägungsgebot;  
DIN 18005; städtebaulicher Vertrag und 
Lärmminderung
BauGB § 1 Abs.6 und Abss 7; § 11
BVerwG, Beschluss vom 17. Februar 2010 –  
4 BN 59.09 –
1. Lärmbelästigungen sind nicht erst dann 
abwägungsbeachtlich, wenn sie als schädli
che Umwelteinwirkungen zu qualifizieren 
sind oder gar die Schwelle zur Gesundheits
gefährdung überschreiten.
2. Die Werte der DIN 180051 „Schallschutz 
im Städtebau“ können zur Bestimmung der 
zumutbaren Lärmbelastung eines Wohnge
biets im Rahmen einer gerechten Abwägung 
lediglich als Orientierungshilfe herangezogen 
werden.
3. Zur Frage, ob der (Lärm) Konflikt durch 
einen städtebaulichen Vertrag gelöst werden 
kann, der nachts eine zusätzliche Lärmbela
stung möglicherweise ausschließt, obwohl es 
sich nicht um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt.

Bauplanungsrecht;  Seveso-II-Richtlinie; 
Abwägungsausfall; Konfliktbewältigung; 
immissionsschutzrechtliches Genehmi-
gungsverfahren; Sicherheitsabstand; 
Antragsbefugnis
BauGB § 1 Abs. 7; § 214 Abs. 3 Satz 2 
BImSchG § 50 
Für die Antragsbefugnis kommt es nicht dar
auf an, ob eine vom Antragsteller geltend 
gemachte Verletzung des Abwägungsgebots, 
wenn sie vorläge, nach den Planerhaltungs
vorschriften beachtlich wäre. 
Soll ein Bebauungsplan die Errichtung und 
den Betrieb eines Störfallbetriebs ermögli
chen und befinden sich in der Nähe der hier
für vorgesehenen Fläche schutzbedürftige 
Nutzungen, darf die Gemeinde die Lösung 
eines daraus möglicherweise resultierenden 
Nutzungskonflikts nur dann in das immissi
onsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
verweisen, wenn dieser Konflikt dort bei vor
ausschauender Betrachtung sachgerecht 
gelöst werden kann. 
BVerwG, Beschluss vom 16.3.2010 – 4 BN 
66.09 –


